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Rheinische Kirche:
Welche Aufgaben die Ständigen 
Synodalausschüsse haben 

Welche Aufgaben die Ausschüsse haben und 
welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen, 
zeigen Videos: www.ekir.de/url/oxW

Die Evangelische Kirche im Rheinland verfügt über 
eine breit aufgestellte Beratungskultur. Für alle Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise maßgebliche Be-
schlüsse fasst die Landessynode als oberstes kirchen-
leitendes Gremium. Sie wird dabei begleitet von den 
Ständigen Synodalausschüssen. Deren wesentliche 
Aufgabe ist es, Beschlussvorlagen zu beraten und vor
zubereiten, zudem bringen sie Themen ein.
Die Mitglieder, Vorsitzenden und stellvertretenden 
Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse wer-
den von der Landessynode für die Dauer einer Wahlpe-
riode gewählt. Den Ausschüssen gehören jeweils  
25 Personen an. Mindestens 13 sind Mitglieder der 
Landessynode. Die übrigen sind sachkundige Gemein-
demitglieder, die die Wahlfähigkeit zum Presbyteramt 
besitzen. Einzig der Ständige Nominierungsausschuss 
besteht ausschließlich aus Mitgliedern der Landessy-
node. Die Ständigen Synodalausschüsse tagen in der 
Regel sechs- bis siebenmal im Jahr.

Theologischer Ausschuss
Der Ständige Theologische Ausschuss bearbeitet 
grundlegende theologische Fragen, aber auch The-
men aus dem Bereich Ökumene, dem christlich-jü-
dischen und christlich-muslimischen Dialog, die ent-
sprechenden Fachgruppen sind ihm zugeordnet.
Für 2020 stehen Partizipation als theologischer Be-
griff, die Rolle der Bibel und Modelle für die Rolle von 
Kirche in der Öffentlichkeit heute auf der Tagesord-
nung. Der Ausschuss nimmt Stellung zu fertigen Vor-
lagen und erarbeitet in kleinen Arbeitsgruppen Texte, 
die dann im Ausschuss und in mitberatenden Aus-
schüssen behandelt werden. So bringt er immer wie-
der Impulse für die Weiterentwicklung der rheinischen 
Kirche auf die Synode und in die Gemeinden. 

Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (kurz: KO-Ausschuss) beschäftigt sich 
mit kirchenrechtlichen und kirchenpolitischen Fragen.  

Seine Arbeitsweise richtet sich nach den von der 
Landessynode übertragenen Aufgaben. Sollen zum 
Beispiel die Modalitäten der Presbyteriumswahl geän-
dert werden, will sich die rheinische Kirche neuen  
Gemeindeformen öffnen oder soll die Partizipation 
junger Menschen verstärkt werden, werden die ins 
Auge gefassten Rechtsänderungen im Ausschuss un-
tersucht und bearbeitet. In der nächsten Legislaturpe-
riode werden voraussichtlich unter anderem eine voll-
ständige Revision der Kirchenordnung, die Umsetzung 
der Jugendpartizipation sowie kirchliches Arbeitsrecht 
behandelt.

Ausschuss für öffentliche Verantwortung
Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwor-
tung (kurz: AÖV) befasst sich mit allen Themen, die 
von öffentlicher Relevanz für Kirche und Gesellschaft 
sind. Flüchtlingsschutz und Migration, Wirtschaften 
für das Leben, öko-faire Beschaffung, ethisches Invest-
ment, Kinderarmut und gesellschaftliche Teilhabe, 
globale Gerechtigkeit, Klimaschutz oder das Friedens-
wort sind Themen, die im AÖV in den letzten Jahren 
aus sozialethischer Betrachtung behandelt wurden. 
Ziel ist es, die Evangelische Kirche im Rheinland in ge-
sellschaftspolitischen Debatten sprachfähig zu ma-
chen. Die Fachgruppen Sozialethik und Außereuropä-
ische Ökumene sind dem AÖV zugeordnet. 

Innerkirchlicher Ausschuss
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss ist für die 
kirchlichen Verhältnisse zwischen Gemeindemitglie
dern, ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden so
wie kirchlichen Körperschaften zuständig. Er begleitet 
Positionierungen, Regelungsvorhaben und Projekte 
der rheinischen Kirche. Aktuelle Schwerpunkte sind 
die Themenfelder neue Gemeindeformen, Projektma-
nagement im kirchlichen Kontext sowie Jugendparti-
zipation. Dem Ausschuss sind die Fachgruppe für Got-
tesdienst und Kirchenmusik, die Fachgruppe Diakonie 
und die Fachgruppe Seelsorge zugeordnet.

Ausschuss Erziehung und Bildung
Im Ständigen Ausschuss Erziehung und Bildung (kurz: 
AEB) geht es thematisch um die gesamte Bandbreite 
des Handlungsfelds Erziehung und Bildung: von den 
Kindertagesstätten über die religiöse Bildung an Schu-
len, die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfir-
manden, die außerschulische Arbeit bis hin zur Er-
wachsenenbildung. Ausgehend von den Beschlüssen 
der Jugendsynode 2019 wird sich der Ausschuss in der 
Wahlperiode 2021 bis 2025 besonders mit Fragen der 
Partizipation junger Menschen auf allen Ebenen der 
Kirche beschäftigen.

Finanzausschuss
Der Ständige Finanzausschuss berät zum Beispiel über 
den landeskirchlichen Haushalt, die Umlagen, das Kir
chensteueraufkommen, die Kirchensteuerverteilung, 
die Jahresabschlüsse, Versorgung, und Beihilfe. Außer-
dem befasst er sich mitberatend mit Beschlussvorlagen 
aus allen Abteilungen des Landeskirchenamts, die Fi-
nanzierungsfragen beinhalten. Für den Haushalt ist pro 
Jahr eine zweitägige Klausurtagung angesetzt.

Nominierungsausschuss
Der Ständige Nominierungsausschuss sucht Kandida
tinnen und Kandidaten und legt der Landessynode 
Wahlvorschläge vor. Dies betrifft die Ständigen Aus-
schüsse, Fachgruppen und andere Gremien sowie Posi-
tionen, etwa die der nebenamtlichen Mitglieder der 
Kirchenleitung, der Delegierten zur EKD-Synode oder 
Personen für den Bereich Rechnungsprüfung. Dabei 
werden verschiedene Kriterien wie Fachlichkeit, Ge-
schlecht, Alter, Haupt- und Ehrenamtlichkeit und die 
regionale Verteilung berücksichtigt. Mitglieder des No-
minierungsausschusses sprechen gezielt Personen an, 
oder an einer Kandidatur interessierte Personen kön-
nen dem Ausschuss ihr Interesse auch direkt mitteilen.
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Landessynode

wählt

○ Theologischer Ausschuss
○ Ausschuss für Kirchenordnung und 
 Rechtsfragen
○ Ausschuss für öffentliche Verantwortung
○  Innerkirchlicher Ausschuss
○  Ausschuss für Erziehung und Bildung
○  Finanzausschuss
○ Nominierungs ausschuss

Ständige Ausschüsse

beraten
Beschluss
vorlagen

LANDESKIRCHENAMT

Kollegium

Themen, Anregungen, Beschlussvorlagen

1 - Theologie, Ökumene
2 - Personal
3 - Erziehung und Bildung
4 - Recht und Politik
5 - Finanzen und Diakonie

Abteilungen

 Fachgruppen:  
z. B. Christen und Juden,  
Christen und Muslime,  
Gottesdienst und Kirchenmusik,  
Seelsorge, Sozialethik, Diakonie

Beschluss
vorlagen

Beschluss vorlagen/ 
Überweisungen

Präsidium der Landessynode 
(außerhalb der Tagung der  

Landessynode = Kirchenleitung): 
6 hauptamtliche 

(zugleich Präses und 
 Abteilungsleitende) und 

9 nebenamtliche Mitglieder
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